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Arbeitsrecht 
(Nr. 011/2006) 

 
 

Öffentlicher Dienst: RatSch-TV und  
Direktionsrecht 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz entschied: 
 
Auch im Geltungsbereich des Tarifvertrages über den Rationa-
lisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder vom 
9.1.1987 (RatSch-TV) kann eine Zuweisung einer Tätigkeit, die 
zu einer niedrigen tariflichen Einreihung führt, nicht einseitig 
durch Ausübung des Direktionsrechts erfolgen. Die Zumutbar-
keitsregelungen im Rahmen der Arbeitsplatzsicherung ändern 
hieran nichts. 
 
Urteil des LAG Rheinland-Pfalz - Datum unbekannt - 
Aktenzeichen : 4 Sa 113/04 
 
Veröffentlicht : Der Personalrat 
08 / 2005 
13.01.2006 


